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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1976

Norm

DO für die Angestellten der Krankenfürsorgeanstalten der Bediensteten der Stadt Wien und deren Einrichtungen allg

DO.A §36

VBG §13

VBG §36

VBG §51

Rechtssatz

Für die Bewertung einer Tätigkeit als erhebliche Tätigkeit sind Zeiten des Urlaubs, des Krankenstandes usw

auszuscheiden, sofern nicht in diese Zeiten ausschließliche niederwertigere Arbeiten gefallen wären.
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